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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 

besonderem Anlasse in der Stadt Billerbeck 

hier: Anhörung zur Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen gemäß § 6 Abs. 4 LÖG NRW 

Ihr Schreiben vom 28.04.2021; Ihr Zeichen: 10-ni/300-123-11 

 

 

Sehr geehrte Frau Niemann, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit der Anhörung vor Erlass der ordnungsbehördlichen 

Verordnung der Stadt Billerbeck über das Offenhalten von Verkaufsstellen.  

 

In der Stadt Billerbeck sind folgende Sonntage, jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr, zur 

Freigabe der Ladenöffnungszeiten beantragt:  

 

 Letzter Sonntag im April, Anlass: „Kirmes und Büchermarkt“ 

 Dritter Sontag im Juni, Anlass: „Gans Billerbeck“ 

 Dritter Sontag im September, Anlass: „Stadtfest“ 

 Erster Adventssonntag, Anlass: „Weihnachtsmarkt“ 

 

Die IHK Nord Westfalen begrüßt eine Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen im Rahmen 

des Gesetzes als wichtiges Instrument zur Profilbildung der Gemeinde und als Möglichkeit 

für den stationären Einzelhandel, seine Leistungsfähigkeit und seinen Service zu 

präsentieren. 

 

Aus Sicht der IHK Nord Westfalen bestehen keine Bedenken gegen die Freigabe der 

Ladenöffnung an den genannten Sonntagen, soweit die Anforderungen des Gesetzes zur 

Regelung der Ladenöffnungszeiten in NRW (Neufassung) eingehalten werden. Zur 

Konkretisierung dieser Anforderungen verweisen wir auf die aktuelle Rechtsprechung. 
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Wir machen in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Ausnahmen vom Sonn- 

und Feiertagsschutz eines rechtfertigenden und verfassungsrechtlich hinreichenden 

Sachgrundes bedürfen, der ein gewichtiges, im Einzelfall festzustellendes öffentliches 

Interesse indiziert. Die Sachgründe, die ein öffentliches Interesse darstellen können, hat der 

Gesetzgeber dabei in § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis 5 LÖG NRW beispielhaft und nicht 

abschließend definiert. Das Vorliegen gewichtiger Sachgründe ist anhand der konkreten 

Umstände des Einzelfalls zu prüfen, abzuwägen und in einer für die gerichtliche Über-

prüfung nachvollziehbaren, dokumentierten Weise zu begründen. Die Ordnungsbehörde hat 

sich hierüber Gewissheit zu verschaffen.  

 

Bei einer ausnahmsweisen Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen im Zusammenhang mit 

örtlichen Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen gilt weiterhin, dass diese 

gegenüber der typischen werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung im Vordergrund 

stehen müssen, auch wenn nicht notwendig eine Besucherprognose anzustellen ist. Es 

muss Klarheit über Charakter, Größe und Zuschnitt der Veranstaltung bestehen.  

 

Die öffentliche Wirkung der anlassgebenden Veranstaltung steht gegenüber der typisch 

werktäglichen Geschäftigkeit der Ladenöffnung in der Regel nur im Vordergrund, wenn die 

Ladenöffnung auf das Umfeld der jeweiligen Veranstaltung begrenzt wird. Nur insoweit bleibt 

ihr Bezug zum Veranstaltungsgeschehen erkennbar. Zudem muss ein zeitlicher Zusammen-

hang zur Veranstaltung bestehen. Ansonsten kann der Anlass nicht den öffentlichen 

Charakter einer zeitlich getrennt davon stattfindenden Ladenöffnung prägen (VG Aachen 

vom 28.08.2018, 3 L 1261/18). 

 

Für weitergehende Erläuterungen verweisen wir auf die Anwendungshilfe für Kommunen 

und Handel im Umgang mit § 6 LÖG NRW des Wirtschaftsministeriums NRW: 

https://www.wirtschaft.nrw/loeg-nrw-anwendungshilfe 

 

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, wie sich die momentan 

weltweit verbreitete Corona-Pandemie (SARS-CoV-2) im Laufe des Jahres entwickeln wird. 

Zu beachten ist daher ggf. die zu dem Zeitpunkt der vorgesehenen Sonntagsöffnungen 

geltende Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) des Landes NRW sowie das Infektions-

schutzgesetz des Bundes. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Christian Paasche 

 

 




